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Spielplatz

bestehende Bebauung

Bepflanzung mit heimischen Bäumen

Grundstücksgrenzen

 

 

                                    SATZUNG
                                                      über den Bebauungsplan

                                                       „Schönauer Straße“ 
                                                        
 

Aufgrund des § 2 Abs. 1 und des § 13a des BauGB i.V.m. Art. 23  der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
und Art. 81 BayBO, erlässt die Gemeinde Tiefenbach die 1.Änderung des Bebauungsplanes "An der Schönauer Straße" 
als Satzung.
 

                                     § 1  Räumlicher Geltungsbereich
 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Lageplan vom ................ maßgebend.
Er ist Bestandteil der Satzung.
 

                                     § 2  Bestandteile der Satzung
 

Der Bebauungsplan besteht aus:
- Verfahrensvermerke
- Übersichtsplan M = 1 : 5000 vom  ................ 
- Bebauungsplan mit zeichnerischem Teil M = 1 : 1000 und Legende vom  ................  
- Textliche Festsetzungen mit Begründung zum Bebauungsplan vom  ................
 

                                     § 3  Inkrafttreten
  

Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
 
  
Tiefenbach, den ................                                           (Siegel)                                   ............................................................
                                                                                                                                       Ludwig Prögler, 1. Bürgermeister
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Bebauungsplan"Schönauer Straße" (derzeit rechtskräftig) 1. Änderung des Bebauungsplans "Schönauer Straße"

des rechtskräftigen

Bebauungsplanes

"An der Schönauer Straße"

Übersichtslageplan M 1:5000

1. Änderung 

A. Planteil mit Verfahrensvermerken


